
 

 

 Soweit Sie die vorgenannten 

Voraussetzungen erfüllen, 

bitten wir Sie um Zusendung 

Ihrer aussagefähigen 

Bewerbungsunterlagen (gern 

auch auf elektronischem 

Wege) unter Angabe des 

Geschäftszeichens 

 

P-0321/4/50 

bis zum 10. Juli 2026 

 

an die 

LANDESFEUERWEHR- UND 

KATASTROPHENSCHUTZ-

SCHULE SACHSEN 

Personalverwaltung 

St.-Florian-Weg 1 

02979 Elsterheide OT Nardt 

 

oder 

lfs.personal@lfs.smi.sachsen.

de 

 

Sie werden gebeten, mit der 

Bewerbung Ihre Zustimmung 

zur Einsicht in die 

Personalakte zu erteilen. 

 

Als Ansprechpartner steht 

Ihnen Frau Böttcher,  

Telefon 03571 472 214 gern 

zur Verfügung. 
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STELLENAUSSCHREIBUNG 

(Geschäftszeichen P-0321/4/50) 

 

Im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums des Innern ist bei 

der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen zum 1. No-

vember 2026 die Stelle als 
 

Ausbilder (m/w/d) 

unbefristet in Vollzeit zu besetzen. 

 

__ 

 

 

 

 

 

  

Die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFS) Sachsen, im 
Lausitzer Seenland 50 km nordöstlich der Landeshauptstadt Dresden gele-
gen, ist eine obere besondere Staatsbehörde im Geschäftsbereich des 
Sächsischen Staatsministeriums des Innern. Sie ist für die Aus- und Fort-
bildung der Angehörigen der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes 
zuständig und bietet hierzu Teilnehmenden und Beschäftigten in einem 
modernen Schulneubau hervorragende Lern- und Arbeitsbedingungen. 
 
Darüber hinaus begleitet die LFS Sachsen verschiedene universitäre For-
schungsvorhaben, wirkt in Fachgremien auf Landes- und Bundesebene mit 
und ist in internationale Partnerschaften eingebunden. Sie unterstützt zu-
dem nationale sowie internationale Hilfseinsätze.  
 
Das Aufgabengebiet umfasst die Durchführung praktischer Ausbildung und 
theoretischen Unterrichts bei der Qualifizierung von Angehörigen der Feu-
erwehren und des Katastrophenschutzes. 
 

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere  

 

- Durchführung von Lehrveranstaltungen (Unterrichtsvortrag, Übun-

gen, Seminare, Gruppenarbeit, Exkursionen, praktische Ausbildung 

etc.) im Rahmen der Aus- und Fortbildung,  

- Erstellung und Aktualisierung von Lehr- und Lernmitteln, 

- Erstellung, Begutachtung, Durchführung und Bewertung von  

Leistungsnachweisen und Prüfungen, 

- ausbildungsbegleitende fachliche Beratung der Lehrgangsteilneh-

menden, 

- Mitwirkung an der Aufstellung und Fortschreibung von Lehrpro-

grammen und Ausbildungsplänen sowie Entwicklung neuer Lehr- 

und Lernformen, 

- Einsatz als Lehrgangsbetreuer und  

- Übernahme von Verwaltungs-, Sonder- und Projektaufgaben nach 

Bedarf. 

 

Ausbilder (m/w/d) sind gemäß VwV Dienstaufgaben der LFS Sachsen ver-

pflichtet, Lehrveranstaltungen im Umfang von jährlich 1.232 Lehrveranstal-

tungsstunden zu erbringen.  
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Ihre Bewerbung findet im Auswahlverfahren Berücksichtigung, wenn Sie  
 

- die Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsebene der Fach-
richtung Feuerwehr (ehemaliger mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst) oder  

- eine nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des 
Innern über die Anerkennung von Berufs- und Hochschulabschlüssen als Lauf-
bahnbefähigung ohne Vorbereitungsdienst in der Fachrichtung Feuerwehr 
(VwV Laufbahnbefähigung Fachrichtung Feuerwehr ohne Vorbereitungsdienst) 
für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsebene der Fachrichtung Feuerwehr aner-
kannte Qualifikation besitzen und 

- über die gesundheitliche Eignung für den feuerwehrtechnischen Dienst verfü-
gen. 

 
Für die Wahrnehmung der Aufgaben sind Verantwortungsbewusstsein, Innovationspo-
tential, Teamverhalten, Belastbarkeit sowie pädagogische Fähigkeiten von besonderer 
Bedeutung. 
 
Im Rahmen des Auswahlverfahrens wird die Eignung der Bewerber (m/w/d) zur Wis-
sensvermittlung mit der Durchführung von Lehrproben ermittelt. Für die Stellenbeset-
zung kommen letztlich nur Bewerber (m/w/d) in Betracht, die im Rahmen dieser Lehr-
proben erkennen lassen, dass sie entweder bereits über gute pädagogische Kenntnis-
se verfügen oder diese aufgrund ihrer Persönlichkeit in angemessener Zeit erwerben 
können. 
 
Die Stelle des Ausbilders (m/w/d) ist der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsebene (ehe-
mals mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst) zugeordnet und bis Besoldungsgruppe A 
9 der Besoldungsordnung A des Sächsischen Besoldungsgesetzes (SächsBesG) be-
wertet. Sofern die Voraussetzungen für eine Verbeamtung nicht gegeben sind, erfolgt 
die Beschäftigung in einem Arbeitsverhältnis mit einer Vergütung bis nach Entgelt-
gruppe 9a des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder. 
 
Darüber hinaus bieten wir Ihnen 
 

- freie Heilfürsorge (für Beamtinnen/Beamte),  
- eine unbefristete Beschäftigung, 
- Feuerwehrzulage bei Mitwirkung im Einsatzdienst der Landesfeuerwehr- und 

Katastrophenschutzschule Sachsen  
- Erschwerniszulage (für Beamtinnen/Beamte), 
- Ruhestand (für Beamtinnen/Beamte) mit Vollendung des 60. Lebensjahres 

nach 25 Jahren Einsatzdienst, 
- kontinuierliche und vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten,  
- moderne Kommunikationstechnik. 

 

Für eine Teilzeitbeschäftigung ist die ausgeschriebene Stelle bedingt geeignet. 
 
Auf die bevorzugte Berücksichtigung von schwerbehinderten Menschen bei Vorliegen 
gleicher Eignung wird geachtet. Schwerbehinderte Menschen oder ihnen gleichgestell-
te Bewerber (m/w/d) werden daher ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Der 
Bewerbung ist ein Nachweis der Schwerbehinderung oder Gleichstellung beizufügen. 
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Frauen werden ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.  

 

Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 

 

 

Bei der Einreichung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail sollten diese 

in einer pdf-Datei mit nicht mehr als 4 MB beigefügt sein. In Ausnahmefällen ist auch 

eine Übersendung der Bewerbungsunterlagen auf dem Postweg möglich. Wir bitten 

jedoch aus Kostengründen um Ihr Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen nur dann 

zurückgesandt werden, wenn ein geeigneter und ausreichend frankierter Rückum-

schlag beiliegt. Andernfalls werden die Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens 

vernichtet. Es wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr 

Einverständnis zur elektronischen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Ab-

schluss des Bewerbungsverfahrens erteilen. 

 


